
Statuten  

Name und Sitz 

Art.1 

Unter dem Namen Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) besteht ein Verein 

gemäss den Bestimmungen des ZGB (Art. 60ff.) mit Sitz in Bern. 

 

Zweck 

Art.2 

Die "Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern)" ist eine politische Plattform. Sie setzt 

sich für feministische, kapitalismuskritische, soziale, antifaschistische und ökologische 

Anliegen ein. Dazu kandidiert sie für Wahlen. 

Die JA! bietet jungen Menschen aus der Region Bern eine niederschwellige Möglichkeit, sich 

politisch zu engagieren. Die basisdemokratische Struktur ermöglicht, dass alle Mitglieder 

ihre Ideen einbringen und gleichberechtigt mitentscheiden können. 

Die JA! ist mit den Jungen Grünen Schweiz, den Jungen Grünen Kanton Bern verbunden. 

 

Mitgliedschaft 

Art. 3 

Mitglied kann jede natürliche Person werden, die sich mit den Zielen der Partei identifiziert.  

Mitglied ist, wer regelmässig an den JA!-Sitzungen und Aktivitäten teilnimmt oder einen 

jährlichen Mitgliederbeitrag bezahlt. 

Die Mitglieder des Vereins Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) sind ebenfalls 

Mitglied der Jungen Grünen Kanton Bern und somit automatisch auch der Jungen Grünen 

Schweiz. Auf die Mitgliedschaft bei den Jungen Grünen Bern und Jungen Grünen Schweiz 

kann auf Wunsch verzichtet werden. 

Art. 4 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt oder durch Ausschluss. Letzterer kann von der 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Ausschluss ist ohne Angabe von Gründen 

möglich. 

 

Organe 



Art. 5 

Organe der Jungen Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) sind: 

● Kassier*in und allfällige andere Ansprechpersonen und/oder Arbeitsgruppen 

● Mitgliederversammlung 

● Allfällige Revisionsstelle 

Art 6. 

Die Mitgliederversammlung (MV) findet alle zwei bis drei Wochen statt, die Termine werden 

auf der Website publiziert. Die MV entscheidet nach dem Konsensprinzip. Der Vorsitz 

(Sitzungsleitung) der MV rotiert unter den Mitgliedern. 

Die MV bestimmt das politische Programm und die politischen Schwerpunkte, plant 

Aktionen, begleitet die parlamentarische Arbeit und verfasst das Mitgliedermagazin 

(JA!rgon). 

Die MV wählt eine allfällige Revisionsstelle, entscheidet über Parteiausschlüsse, 

Statutenänderungen ,die Auflösung des Vereins und die Verteilung der anfallenden 

Vereinsarbeiten (Ansprechpersonen, Arbeitsgruppen). 

Art. 7 

Der Kassier oder die Kassierin wird von der Mitgliederversammlung gewählt. 

 

Politische Ämter (Stadtrat, Schulkommissionen) 

Art. 8 

Die Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) kandidiert für die Wahlen der Stadt 

Bern. 

Art. 9 

Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Jungen Alternative JA! nehmen an den 

Mitgliederversammlungen teil und beteiligen sich aktiv an der Vereinsarbeit. 

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger spenden der JA! die Hälfte der Mandatsgelder. 

Ausnahmen können von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 

Mittel, Zeichnungsberechtigung und Haftung 

Art. 10 



Die Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern) finanzieren sich durch Spenden, 

allfällige Mitgliederbeiträge und Mandatsabgaben sowie allfällig durch die Unterstützung 

durch Sektionen der Jungen Grünen. 

Art. 11 

Im Namen des Vereins unterschreiben kann der Kassier oder die Kassierin sowie weitere 

von der MV bestimmte Personen. 

Art.12 

Für die Schulden des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 

 

Statutenänderung/Auflösung 

Art.13 

Die Statuten können von der MV geändert werden. 

Die Auflösung des Vereins kann nur einstimmig von der Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. Bei der Auflösung des Vereins bestimmt die Mitgliederversammlung 

über die Weiterverwendung des Vereinsvermögens. 

 

Inkrafttreten 

Art.14 

Diese Statuten sind durch die MV am 1. Februar verabschiedet worden und treten sofort in 

Kraft. 

 

Für die MV 

 

 

Eva Krattiger, Stadträtin Junge Alternative JA ! 


